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Werte Klientin,
werter Klient!

Während der Jahrhundertsommer überstan-
den scheint, ist auf politischer Ebene eine
Abkühlung nicht in Sicht. Die anstehenden
Landtagswahlen in Oberösterreich und Tirol
bestimmen das politische Klima. Man lernt,
dass das Übernehmen von Aktien des Bundes
durch Landesunternehmen auch Privatisie-
rung bedeutet. Das zarte Pflänzchen Kapital-
markt Österreich wird dabei fast gänzlich ge-
stutzt, die Bemühungen, unser Land interna-
tionalen Investoren schmackhaft zu machen,
geraten ins Stocken.

Was an steuerlichen Entlastungen durch das so 
mühsam in Kraft getretene Budgetbegleitge-
setz verwirklicht wurde und weitere aktuelle
Informationen lesen Sie in der vorliegenden
Ausgabe der CONSULTATIO NEWS. Als Beilage
zu dieser Ausgabe finden Sie – etwas früher
als gewohnt – unsere alljährlichen Steuer-
tipps. Ich hoffe, dass Sie die eine oder andere
Anregung auch in Ihrem Unternehmen um-
setzen können. Unsere MitarbeiterInnen unter-
stützen Sie gerne dabei.

Ende Juli feierte unser Partner Günter F. Kozlik
seinen 60. Geburtstag. Bereits seit 1970 stellt
er der CONSULTATIO seine ganze Kraft und
seinen Ideenreichtum zur Verfügung und trägt
zur Entwicklung des Unternehmens wesent-
lich bei. Ich darf von dieser Stelle aus herz-
lichst  gratulieren und die besten Wünsche
übermitteln.

Wolfgang ZWETTLER

im Namen aller Gesellschafter

Editorial

Es wurde im Nationalrat heftig diskutiert, war im Bundesrat
Gegenstand einer höchst ungewöhnlichen Abstimmung und erfuhr
eine ausführliche Prüfung durch den Bundespräsidenten: das
schlussendlich doch in Kraft getretene Budgetbegleitgesetz 2003.
CONSULTATIO NEWS hat bereits in der Juni-Ausgabe ausführlich
über das Reformpaket berichtet. Lesen Sie im Folgenden, wie Sie
sich auf einzelne steuerliche Neuerungen vorbereiten können.

1. Einkommensteuer

Nicht entnommene Gewinne werden steuerlich begünstigt
„Natürliche“ Personen, die Gewinne aus einem Gewerbebetrieb oder
Land- und Forstwirtschaft beziehen, können ab 2004 nicht entnommene
Gewinne unter bestimmten Voraussetzungen zum sogenannten Hälfte-
steuersatz versteuern. In den Genuss der steuerlichen Begünstigung
kommen allerdings nur Unternehmer, die bilanzieren (Betriebsvermögens-
vergleich!). 

Unser Tipp: Wenn Sie derzeit Einnahmen-Ausgaben-Rechner sind, im
nächsten Jahr aber von der Begünstigung Gebrauch machen wollen, müs-
sen Sie die Gewinnermittlungsart wechseln. Das bedeutet unter anderem:
Zum Jahreswechsel ist eine Inventur zu machen, eine Auflistung der
offenen Forderungen und Verbindlichkeiten zu erstellen und ein (nicht
von der Begünstigung betroffenes) Übergangsergebnis zu ermitteln. Bitte
kontaktieren Sie rechtzeitig Ihre/n CONSULTATIO-Betreuer/in.

ArbeitnehmerInnen: EUR 14.500,- brutto pro Jahr steuerfrei
Der Fiskus erhöht den allgemeinen Steuerabsetzbetrag. Dadurch bleibt ab
2004 das Bruttoeinkommen von ArbeitnehmerInnen bis ca. EUR 14.500,-
jährlich steuerfrei. Das sind ca. EUR 1.035,- monatlich. 

Unser Tipp: Für bestimmte Dienstnehmer, welche gegen Ende des Jahres
Provisions- oder Sonderzahlungen erhalten sollen, die bereits dem Normal-
steuertarif unterliegen würden, könnte sich eine Verlegung des 
Auszahlungszeitpunktes in das Jahr 2004 steuerlich auszahlen.

Budgetbegleitgesetz in Kraft • Umfangreiche steuerliche Neuerungen
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2. Körperschaftsteuer
Kriterien für internationale Schachtelbeteiligungen
neu festgelegt 
Ab der Veranlagung 2004 gelten geänderte Kriterien für 
das Vorliegen einer internationalen Schachtelbeteiligung:

❚ Die Beteiligungsuntergrenze sinkt von 25 % auf mindes-
tens 10 %. 

❚ Die Behaltefrist für die Beteiligung reduziert sich von 
zwei Jahren auf zwölf Monate.

Außerdem hat der Fiskus in Hinblick auf die Steuerwirksam-
keit der Wertänderung von Schachtelbeteiligungen eine kom-
plizierte Optionsregelung geschaffen und die Missbrauchs-
abwehrbestimmungen geändert.

Unser Tipp: Vermeiden Sie angesichts der neuen Rechtslage
im Veranlagungszeitraum 2003 unbedingt Dividendenaus-
schüttungen von ausländischen Tochtergesellschaften, an
denen eine Beteiligung zwischen 10 und weniger als 25 %
bzw. nur eine mittelbare Beteiligung besteht.

Ab 2004 entfällt wegen der Änderung der Missbrauchsab-
wehrbestimmungen die Steuerbefreiung, wenn an der anteils-
haltenden Körperschaft selbst überwiegend „Steuerauslän-
derInnen“ beteiligt sind. Ausschüttungen an davon betrof-
fene österreichische Gesellschaften sollten daher jedenfalls
noch 2003 erfolgen.

Stellen Sie rechtzeitig strategische Überlegungen darüber
an, wie die Optionsmöglichkeit für die einzelnen Auslands-
beteiligungen ausgeübt werden soll.

3. Umsatzsteuer
Einfuhrumsatzsteuer Neu bereits ab 1. Oktober 2003
Bei Importen aus Drittländern, die nach dem 30. September
2003 erfolgen, entfällt die Vorausfinanzierung der Einfuhrum-
satzsteuer. Die EUSt muss jetzt nicht mehr an die Zollbehör-
den entrichtet werden, sondern kann auf Antrag auf dem
Finanzamtkonto des Importeurs belastet und im selben Vor-
anmeldungszeitraum als Vorsteuer gegengerechnet werden.

Unser Tipp: Die neue Regelung gilt nicht automatisch. Sie
müssen in der Zollanmeldung erklären, dass Sie von der
Neuregelung Gebrauch machen wollen.

In diesem Zusammenhang hat das Finanzamt auch ein neues
UVA-Formular aufgelegt. Es ist für alle Umsatzsteuervor-
anmeldungen ab Oktober 2003 zu verwenden. Das neue
Formular finden Sie als DOWNLOAD auf der CONSULTATIO

HOMEPAGE (www.consultatio.com)

Endlich „Aus“ für die Umsatzsteuer-
Sondervorauszahlung
Die „lästige“ USt-Sondervorauszahlung gemäß § 21 Abs 1a
UStG entfällt bereits ab 2003!

Unser Tipp: Nützen Sie die freigewordene Liquidität nicht
unbedingt für Weihnachtseinkäufe. Tätigen Sie beispielsweise
solche Investitionen, die einen Anspruch auf die nur noch
bis Jahresende (!) 2003 zustehende 10%ige Investitions-
zuwachsprämie rechtfertigen.

(Über weitere wesentliche Änderungen haben wir bereits in CONSULTATIO

NEWS 2/03 berichtet. Bitte lesen Sie nach auf www.consultatio.com)
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Seit 1. Juli 2003: Neue Meldepflicht bei inner-
gemeinschaftlicher Lieferung neuer Fahrzeuge

Der Finanzminister hat mit seiner Verordnung vom 27. Juni
2003 (BGBl/ II/308) Fahrzeuglieferanten eine neue Melde-
pflicht auferlegt.

Betroffen sind 

1. alle Unternehmer, die innerhalb der Europäischen Union
neue Fahrzeuge an Abnehmer ohne UID-Nummer liefern.
Beachten Sie dabei: Auch bestimmte gebrauchte Fahr-
zeuge gelten als neu!

2. alle „Fahrzeuglieferer“ gemäß Artikel 2 UStG, die inner-
gemeinschaftliche Lieferungen neuer Fahrzeuge tätigen.
Unter den besagten Artikel können auch Nichtunter-
nehmer bzw. Unternehmer, die die Lieferung nicht im
Rahmen ihres Unternehmens ausführen, fallen!

Den vollen Text der Verordnung und das entsprechende
Meldeformular finden Sie als DOWNLOAD auf der CON-
SULTATIO HOMEPAGE (www.consultatio.com)!

Erlass zur Werbeabgabe: Änderung noch heuer 

Der Fiskus beabsichtigt, noch heuer den Durchführungser-
lass zur Werbeabgabe zu ändern. Als Vorgriff darauf hat das
Finanzministerium bereits jetzt eine Aktualisierung des be-
stehenden Erlasses bekannt gegeben. Darin wird klargestellt:

❚ Die Verteilung von Prospekten unterliegt der 5%igen 
Werbeabgabe. (Das steht im Gegensatz zum bisher gülti-
gen Durchführungserlass.) Bemessungsgrundlage ist das
vom Prospektverteilungsunternehmer berechnete Entgelt. 

❚ Schaltet man in Zeitungen und Zeitschriften mit redak-
tionellem Teil Werbung oder lässt Prospekte und Werbe-
material beilegen, so ist der werbeabgabepflichtige Vor-
gang in der Veröffentlichung des Mediums zu sehen. Die
Verteilung oder der Vertrieb des Mediums bedingen 
in einem solchen Fall nicht, dass nochmals eine Werbe-
abgabe zu zahlen ist.

❚ Bei Medien ohne redaktionellen Teil besteht der werbe-
abgabepflichtige Vorgang in der Verteilung des Werbe-
materials. 

❚ Bei Kuponkatalogen und Gutscheinheften unterliegt 
schon die Einschaltung eindeutig der Werbeabgabe.
Bemessungsgrundlage ist das an den „Herausgeber“ der
Gutscheinhefte bezahlte Entgelt. Für die nachfolgende
Verteilung solcher Drucksorten fällt daher keine Werbe-
abgabe an.

Zusteller – Achtung vor einer möglichen Abgabepflicht!
Die Änderungen im Erlass legen fest, dass auch die direkte
Verteilung von Prospekten der 5%igen Werbeabgabe unter-
liegt. Unternehmen, die für Kunden Zeitungen und Prospekte
zustellen oder verteilen, sollten in Zukunft besonders da-

rauf achten, ob es sich dabei um ein werbeabgabe-
pflichtiges Geschäft handelt.

.

STEUERNEWS
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Neu auf der CONSULTATIO HOMEPAGE

Einkommensteuerrichtlinien geändert

In einem allgemeinen Änderungserlass des Bundesminis-
teriums für Finanzen vom 22. Juli 2003 sind umfangreiche
Änderungen und Ergänzungen der Einkommensteuerricht-
linien 2000 enthalten.

Klarstellungen zur ESt und KÖSt

Als Ergebnis von Besprechungen des Finanzministeriums,
der Finanzlandesdirektionen und der Finanzämter wurden
das Körperschaftsteuerprotokoll 2003 und das Einkom-
mensteuerprotokoll 2003 veröffentlicht. Darin finden sich
Ergänzungen und Klarstellungen zu Zweifelsfragen. 

Investmentfondsrichtlinien 2003 (InvFR 2003)

Im Juli 2003 hat das Finanzministerium die InvFR 2003 über
die Besteuerung von Anteilscheinen an in- und ausländischen
Kapitalanlagefonds erlassen. Die neuen gesetzlichen Bestim-
mungen des Budgetbegleitgesetzes 2003 und des Immobi-
lien-Investmentfondsgesetzes sind in den Richtlinien aber
noch nicht berücksichtigt.

Geschäftsessen abzugsfähig oder nicht?

Der Verwaltungsgerichtshof hat in einigen Entscheidungen
(wie immer sehr restriktiv) zur steuerlichen Abzugsfähigkeit
der Bewirtung von Geschäftsfreunden Stellung genommen. 

Unbeschränkte Steuerpflicht bei Nichtaufgabe 
des inländischen Wohnsitzes

Wer aus Österreich auswandert, entgeht damit keines-
wegs automatisch der Steuerpflicht in Österreich. Die unbe-
schränkte Steuerpflicht bleibt nämlich so lange bestehen, so
lange eine natürliche Person einen Wohnsitz im Inland hat.

Lesen Sie die Details auf der CONSULTATIO HOMEPAGE

(www.consultatio.com)
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Das Finanzministerium hat im „Protokoll der Umsatzsteuer-
tagung 2003“ zu einigen offenen Fragen in Sachen Umsatz-
steuerrecht Stellung  genommen.

Sind Gesellschafter-Geschäftsführer Unternehmer?

Ob ein geschäftsführender Gesellschafter Unternehmer im
Sinne des Umsatzsteuergesetzes ist, hängt von der Gesell-
schaftsform ab.

Für die Gesellschafter einer Personengesellschaft gilt: Die
Leistungen, mit denen sie in Ausübung einer gesellschafts-
rechtlichen Funktion wie der eines Geschäftsführers für
die Gesellschaft tätig werden, bewirken keinen Leistungs-
austausch, sondern verkörpern eine Leistungsvereinigung.
Der Gesellschafter-Geschäftsführer einer Personengesell-
schaft ist daher nicht Unternehmer im Sinne des UStG.

Für GmbH-Gesellschafter-Geschäftsführer erlaubte die bis-
herige Verwaltungspraxis eine Vereinfachung, die nach An-
sicht des Fiskus auch weiterhin angewendet werden kann:
Soweit ein Gesellschafter-Geschäftsführer einer GmbH
Einkünfte aus selbständiger Arbeit ( § 22 Abs. 1 Z 2 EStG)
bezieht, darf er in Hinblick auf seine Geschäftsführertätig-
keit als Nicht-Unternehmer betrachtet werden.

Möchte der Gesellschafter-Geschäftsführer einer GmbH
aber als Unternehmer behandelt werden, so ist die Recht-
sprechung des VwGH zu beachten. Ihr zufolge ist der
Gesellschafter-Geschäftsführer einer GmbH als selbständig
und somit als Unternehmer anzusehen, wenn:

❚ aufgrund der Höhe seines Geschäftsanteils 
(50% oder mehr)

❚ oder wegen gesellschaftsrechtlicher Sonder-
bestimmungen (Sperrminorität)

Gesellschafterbeschlüsse gegen seinen Willen nicht zustan-
de kommen können. In einem solchen Fall kann nicht die
Rede davon sein, dass der Gesellschafter-Geschäftsführer
verpflichtet sei, den Weisungen eines anderen zu folgen.

Als mehrheitlich beteiligter oder mit einer Sperrminorität
ausgestatteter Gesellschafter-Geschäftsführer einer GmbH
haben Sie nach Rechtsprechung des VwGH daher Ihre Ein-
künfte aus der Geschäftsführertätigkeit als umsatzsteuer-
pflichtig zu behandeln. Sie können dadurch aber auch die mit
ihrer Tätigkeit zusammenhängenden Vorsteuern – allenfalls
im Wege der Vorsteuerpauschalierung – geltend machen.

Ärzte-Honorarnoten:
Neue Rechnungsmerkmale, ja oder nein? 

Die Finanz stellte jetzt klar: Ein Arzt muss nur dann Rech-
nungen im Sinne des §11 UStG legen, wenn er an einen
Unternehmer für dessen Betrieb Leistungen ausführt. Seinen
Patienten hingegen kann der Mediziner Honorarnoten ohne
die im §11 UStG geforderten Merkmale ausstellen, wenn
er seine Patientenhonorare in einem eigenen 
Rechnungskreis abrechnet.

Handelsgericht übersiedelt in den 3. Bezirk

„Da bleibt nur noch der Weg in die Riemergasse!“ Diese
uralte Empfehlung an überschuldete Kaufleute gilt nicht
mehr. Denn das Handelsgericht Wien, das Bezirksge-
richt für Handelssachen Wien und das Bezirksgericht
Innere Stadt Wien sind von der Riemergasse in den
„City Tower Vienna“, Marxergasse 1a, 1030 Wien über-
siedelt.

Die drei Gerichte sind weiterhin unter der bisherigen
Telefonnummer 01/515 28 erreichbar. Das neue Justiz-
zentrum Wien Mitte – es beherbergt noch weitere Ein-
richtungen – liegt direkt am Verkehrsknotenpunkt Wien
Mitte. Bitte beachten Sie bereits bei der anstehenden
Einreichung der offenzulegenden Jahresabschlüsse 2002
(Frist 30. September 2003) die neue Gerichtsadresse!


